
Satzung 

der Ortsgemeinde Heidweiler 

zur Änderung der Friedhofssatzung 

vom 20. April 2015 

Der Gemeinderat von Heidweiler hat auf Grund des § 34 der Gemeindeordnung für 
Rheinland-Pfalz (GemO) und der Vorschriften des Bestattungsgesetzes (BestG) folgende 
Satzung beschlossen: 

§ 1 

zu § 13b Rasengrabstätten 

(1) Rasengrabstätten werden als Reihengrabstätten (Einzelgräber für Sarg und Urne) 
vergeben. Für die Zubettung einer Asche gilt § 13 Abs. 3 Satz 2 und 3 entsprechend. 

(2) Für die Kenntlichmachung der Gräber ist eine Gedenkplatte aus S_92:11:1§_ltein mit der 
Abmessung 50 x 50 cm zulässig. Die Gedenkplatte mit dem Namen des/der 
Verstorbenen ist von den Angehörigen herstellen zu lassen und darf nicht mit erhabenen 
Buchstaben versehen sein. 
Die Gräber können auch ohne Namenskenntlichmachung (anonym) bleiben. 
Der Einbau der Gedenkplatten erfolgt durch die Ortsgemeinde und zwar in der Form, 
dass nach Verlegung der Platten die Fläche mit einem Rasenmäher befahren und 
gepflegt werden kann. 

Außerhalb der Vegetationszeit, von Allerheiligen bis Ostern, sind einfacher 
Grabschmuck sowie Grableuchten zulässig. 
Während der Vegetationszeit sind die Gräber von jeglichem Grabschmuck und 
Grableuchten frei zu halten, ansonsten werden die Gegenstände von der 
Friedhofsverwaltung entsorgt. 

(4) Die Pflege und das Mähen der Rasenfläche wird für die Dauer der Ruhezeit von 25 
Jahren bei Sargbestattungen und 15 Jahren bei Urnenbestattungen, von der 
Ortsgemeinde durchgeführt. 
Für die Pflegearbeiten des Rasens, die wiederkehrenden Verfüllungen der Gräber, das 
wiederholte Einsähen sowie die Verlegung der Tafel erhebt die Ortsgemeinde eine 
Gebühr für den gesamten Zeitraum der Ruhezeit. 
Die Höhe der zu erhebenden Gebühr wird in der Anlage zur Friedhofsgebührensatzung 
festgelegt. 

§2 

zu § 14 Wahlgrabstätten 

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erd- und Urnenbestattungen, an denen auf Antrag 
nach Zahlung der festgesetzten Gebühr ein Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren 
(Nutzungszeit) verliehen wird. 

(3) 
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(2) Es wird eine Urkunde, die Beginn und Ende des Nutzungsrechts enthält, ausgestellt. Das 
Nutzungsrecht kann erst bei Eintritt eines Todesfalles erworben werden. Aus dem 
Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und Pflege des Grabes. 

(3) Wahlgrabstätten für Sargbestattungen werden als Doppelgrabstätten vergeben und 
haben die Grabaußenmaße 2,00 m x 2,00 m. 

(4) Während der Nutzungszeit darf eine weitere Bestattung nur stattfinden, wenn die 
Ruhezeit die Nutzungszeit nicht überschreitet oder das Nutzungsrecht für die Zeit bis 
zum Ablauf der Ruhezeit verlängert worden ist. 
In Wahlgrabstätten sollen bei gleichzeitig laufenden Ruhezeiten nicht mehr als 2 Urnen 
zusätzlich beigesetzt werden. 

(5) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der jeweilige Nutzungsberechtigte schriftlich, 
falls er nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist, durch eine 
öffentliche Bekanntmachung oder durch einen Hinweis auf der Grabstätte hingewiesen. 
Das Nutzungsrecht kann nur einmal für die gesamte Wahlgrabstätte wiederverliehen 
werden. Die Wiederverleihung erfolgt auf Antrag nach den in diesem Zeitpunkt geltenden 
Bestimmungen über den Inhalt des Nutzungsrechts und die zu zahlenden Gebühren. 

(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Nutzungsberechtigte für den Fall 
seines Ablebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis einen Nachfolger im 
Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen. 
Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht 
in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen 
Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über: 

a) auf den überlebenden Ehegatten, 
b) auf die Kinder, 
c) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 
d) auf die Eltern, 
e) auf die Geschwister, 
f) auf sonstige Erben. 

Innerhalb der einzelnen Gruppen wird unter Ausschluss der übrigen Angehörigen der 
Gruppe die nach Jahren älteste Person nutzungsberechtigt. 

(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht auf eine Person aus dem 
Kreis der in Abs. 6 Satz 2 genannten Personen übertragen. Der Rechtsnachfolger hat bei 
der Friedhofsverwaltung das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich 
umschreiben zu lassen. 

(8) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen dieser Satzung und der dazu 
ergangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte bestattet zu werden, bei 
Eintritt eines Bestattungsfalles über andere Bestattungen und über die Art der Gestaltung 
und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden. 

(9) Das Nutzungsrecht an teilbelegten Grabstätten kann erst nach Ablauf der letzten 
Ruhezeit zurückgegeben werden. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte 
möglich. 

(10) Bei Rückgabe von Wahlgrabstätten wird an den Nutzungsberechtigten die für die 
Wahlgrabstätte gezahlte Gebühr unter Berücksichtigung der verbleibenden, auf volle 
Jahre abgerundeten Nutzungszeit anteilig zurückerstattet. 
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§ 3 

zu § 15 Urnengrabstätten/Urnenbestattungen 

(4) Aschen dürfen beigesetzt werden 

in Urnenreihengrabstätten, 
in Reihengrabstätten 
in Rasengrabstätten 
in Urnenwahlgrabstätten 
in Wahlgrabstätten. 

Urnenreihengrabstätten sind Aschenstätten, die der Reihe nach belegt und erst im 
Todesfall auf die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung abgegeben werden. 
Die Zubettung einer 2. Urne ist möglich. Die Ruhezeit nach § 10 Abs. 2 muss eingehalten 
werden. 

()Urnengrabstätten sind 75 cm x 75 cm groß. Grabmale sollen eine Höhe von 50 cm nicht 
überschreiten. Für die übrige Gestaltung gelten die §§ 17 und 18 entsprechend. 

(Die Beisetzung von Aschen darf nur in Urnen erfolgen, die aus einem verrottbaren bzw. 
vergänglichen Material hergestellt sind. 

cvDie Beisetzung ist bei der Friedhofsverwaltung rechtzeitig anzumelden. Der Anmeldung 
sind eine Ausfertigung der standesamtlichen Sterbeurkunde und die Bescheinigung des 
Trägers der Feuerbestattungsanlage über die Einäscherung beizufügen. 

(6)Soweit sich aus der Satzung nicht etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für 
Reihengrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten. 

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
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